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V

Vorwort aus arbeitsrechtlicher Sicht

In der Praxis erweisen sich circa 70 % der ausgesprochenen Abmahnungen als unwirk-
sam! Auch ohne belastbare Statistiken bestätigen arbeitsrechtliche Praktiker – Persona-
ler, Arbeitsrichter und Fachanwälte für Arbeitsrecht – diese traurige Quote einhellig. Die 
sträfliche Vernachlässigung der Abmahnung als Vorstufe der Kündigung führt zu bösen 
Überraschungen im Kündigungsschutzprozess. Häufig ist es nicht der Kündigungssach-
verhalt an sich, der die Kündigung zu Fall bringt, sondern die vorangegangene mangel-
hafte Abmahnung.

Das Bundesarbeitsgericht hat zur Erstellung einer ordnungsgemäßen, formal und 
inhaltlich wirksamen Abmahnung klare Regeln aufgestellt. Vorliegendes Buch zeigt 
diese Leitlinien strukturiert auf. Sie erhalten Vorschläge zum Aufbau einer Abmahnung 
sowie Hinweise auf typische, vermeidbare Fehler. Klare Formulierungsbeispiele unter-
stützen Sie unmittelbar bei der praktischen Umsetzung.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mithilfe dieses Buches den in der ersten Zeile genannten 
Durchschnitt verbessern!

Pascal Croset
Fachanwalt für Arbeitsrecht



VII

Vorwort aus arbeitspsychologischer Sicht

Das Wort Abmahnung klingt in den meisten Ohren sehr negativ, nach Wut, nach Ent-
schlossenheit und nach viel Stress. An jedem Abmahnungsprozess ist sowohl der Aus-
steller als auch der Empfänger Beteiligter und Betroffener. Unsere Erfahrungen zeigen 
jedoch, dass beide Parteien sich in den meisten Fällen weniger als Beteiligte, son-
dern vielmehr als Betroffene fühlen, also sozusagen als Opfer der Umstände. In die-
ses negative Gefühl mischt sich bei beiden Parteien auch die Unsicherheit. Gerade der 
Abmahnungsersteller ist (durchaus zu Recht) unsicher in Bezug auf die rechtlichen 
Stolperfallen, und er ist sich unsicher, ob und wie er eine solche Abmahnung überhaupt 
überbringen soll. In vielen Fällen kommt die psychologische Unsicherheit von einer 
Angst, der Mitarbeiter könnte im Anschluss aus Frust und Wut seine Leistungsbereit-
schaft massiv einschränken.

Dieses Buch soll daher auch dazu dienen, dem Abmahnungsersteller arbeitspsycho-
logische Hinweise zu geben, wie er ein solches Abmahnungsgespräch aufbauen und 
durchführen kann. Hinweise sind jedoch nur brauchbar, wenn sie verstanden werden und 
auch praktisch umsetzbar sind. Wissenschaftliche Texte helfen hier also wenig. Gefragt 
ist vielmehr Praxiswissen. Daher basieren die arbeitspsychologischen Hinweise weni-
ger auf einer wissenschaftlichen Erörterung, sondern vereinen vielmehr meinen eigenen 
Erfahrungsschatz der letzten 20 Jahre als Führungskraft mit passenden Forschungsergeb-
nissen aus fast 100 Jahren Psychologie.

Aus demselben Grund ist auch die Sprache weder von der in der Psychologie 
üblichen und (dort) notwendigen Wortwahl noch von deren Stil geprägt. Die Hinweise 
sind eher in einer verständlichen Alltagssprache verfasst.

In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie, liebe Leser, beim Durcharbeiten dieses Buches 
viele Impulse erhalten.

Dr. Markus Dobler



VIII Vorwort aus arbeitspsychologischer Sicht

Zur männlichen/weiblichen Form
Schildert ein Text, wie „der/die Mitarbeiter/-in als Kaufmann/-frau seine/ihre Arbeitsleistung“ 
nicht ordnungsgemäß erbringt, so sorgt dies für mehr Worte und weniger Übersichtlichkeit. Daher 
haben wir uns zur besseren Lesbarkeit für eine Geschlechterform entschieden. Wir tun dies aus 
der Überlegung heraus, dass mit „Mitarbeiter“ oder „Arbeitnehmer“ nicht in erster Linie eine Frau 
oder ein Mann gemeint ist, sondern ein Mensch.
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1.1  Gesetzliche Regelungen und Rechtsprechung

Der Abmahnung kam im Arbeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an eine 
bedeutende Rolle zu. Erstmalig Erwähnung findet die Abmahnung im Rahmen der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) in einer Entscheidung vom 03.12.19541.

In der Folgezeit arbeiteten Rechtsprechung und Literatur die Konturen der 
Abmahnung als Ausfluss des sogenannten Ultima-Ratio-Prinzips immer präziser heraus, 
bis das BAG (soweit ersichtlich) erstmalig in seiner Entscheidung vom 29.07.19762 den 
allgemeinen Leitsatz aufstellte, dass vor einer ordentlichen Kündigung „in der Regel“ 
eine Abmahnung erforderlich sei.

Eine zumindest ansatzweise gesetzliche Regelung erfolgte erst durch das Gesetz 
zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.20013 im Rahmen der §§ 314 Abs. 2, 
323 Abs. 2 BGB. Die für die Personalpraxis relevanten rechtlichen und tatsächlichen 
Anforderungen an die Abmahnung muss der Personaler indes weiterhin exklusiv der 
facettenreichen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes entnehmen.

1.2  Bedeutung der Abmahnung im Arbeitsrecht: betrieblich 
und prozessual

Die praktische Bedeutung der Abmahnung für das Arbeitsrecht ist erheblich – und zwar 
sowohl unter betrieblichen als auch unter prozessualen Gesichtspunkten.

Grundlagen 1

1BAG, Urteil vom 03.12.1954 – 1 AZR 150/54.
2BAG, Urteil vom 29.07.1976 – 3 AZR 50/75.
3BGBl. I 2001, Seite 3138.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-22783-8_1&domain=pdf


2 1 Grundlagen

Wer die Abmahnung allein als rechtliches Instrument zur Vorbereitung einer Kündi-
gung sieht, verkennt ihren erheblichen betrieblichen Einfluss. Die Abmahnung dient in 
erster Linie als klares Signal an den Arbeitnehmer, dass der Arbeitgeber ein bestimmtes 
Verhalten missbilligt. Gleichzeitig drückt sie dessen unmissverständliche Entschlossen-
heit aus, für die Zukunft Änderung bzw. Abhilfe zu verlangen. Eine Abmahnung hat also 
eine erhebliche psychologische Wirkung – nicht nur auf den konkreten Arbeitnehmer, 
sondern auch auf die gesamte Belegschaft!

Daneben kommt der Abmahnung erhebliche rechtliche und dort vor allem prozessuale 
Bedeutung zu. Denn im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) 
muss eine ordentliche Kündigung stets auf betriebs-, personen- oder verhaltensbedingte 
Gründe gestützt werden, eine außerordentliche Kündigung sogar auf einen sogenannten 
wichtigen Grund. Wenngleich die Mehrzahl der in der Praxis ausgesprochenen Kündi-
gungen auf betriebsbedingten Gründen beruht (oder zumindest vordergründig auf sol-
che gestützt wird), kommt der verhaltensbedingten Kündigung stets eine herausragende 
Rolle zu. Denn die „Gründe im Verhalten des Arbeitnehmers“ beruhen in aller Regel 
auf einem schweren Vorwurf gegen den Arbeitnehmer. Sie sind daher mit persönlichen 
Reibungen zwischen den beteiligten Personen verbunden und führen in aller Regel zu 
erheblicher Unruhe im Betrieb. Dem Arbeitgeber bzw. der mit der Kündigung befassten 
Personalabteilung droht im Falle des Ausspruches einer unwirksamen verhaltens-
bedingten Kündigung stets erheblicher Gesichtsverlust. Zudem ist die erfolgreiche 
gerichtliche Durchsetzung einer verhaltensbedingten Kündigung mit großen Schwierig-
keiten verbunden. In der gerichtlichen Praxis stellt sich dabei das Erfordernis der 
 ordnungsgemäßen Abmahnung regelmäßig als die gefährlichste Klippe dar.

 Arbeitsrechtlicher Hinweis Die Erfahrung zeigt, dass circa 70 % der  
ausgesprochenen Abmahnungen unwirksam sind!


